
SACHVERSTÄNDIGE
Heft 1/2025
49. Jahrgang
Herausgeber: Hauptverband der allgemein beeide-
ten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen 
Österreichs, 1010 Wien, Doblhoffgasse 3/5,
Tel. (01) 405 45 46, Fax (01) 406 11 56 
E-Mail: hauptverband@gerichts-sv.org 
Internet: www.gerichts-sv.at
ZVR-Zahl 301537258
Medieninhaber (Verleger):
Linde Verlag Ges.m.b.H.
1210 Wien, Scheydgasse 24, Tel. (01) 24 630 – 0
Fax (01) 24 630 – 23, E-Mail: office@lindeverlag.at
http://www.lindeverlag.at, DVR 0002356
Rechtsform der Gesellschaft: Ges.m.b.H
Sitz: Wien, Firmenbuchnummer: 102235x
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
ARA-Lizenz-Nr.: 3991
Gesellschafter: Anna Jentzsch (35 %) und 
Jentzsch Holding GmbH (65 %)
Geschäftsführer: Mag. Klaus Kornherr und 
 Benjamin Jentzsch
Schriftleiterin: Dr. Sabine Längle, Richterin des 
Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien
Grundlegende publizistische Richtung des Haupt-
verbandes der allgemein beeideten und gerichtlich 
zertifizierten Sachverständigen für die von ihm her-
ausgegebene Zeitschrift „SACHVERSTÄNDIGE“: 
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die berufsständischen, rechtlichen und wirtschaft-
lichen Interessen der allgemein beeideten und ge-
richtlich zertifizierten Sachverständigen zu vertreten. 
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dieser Fachzeitschrift trotz sorgfältiger Bearbeitung 
ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des Her-
ausgebers, des Verlages oder der Autoren ausge-
schlossen ist.
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und örtlich unbeschränkte ausschließliche Werknut-
zungsrecht (§ 24 UrhG) der Veröffentlichung in dieser 
Zeitschrift ein, einschließlich des Rechts der Verviel-
fältigung in jedem technischen Verfahren (Druck, Mi-
krofilm usw) und der Verbreitung (Verlagsrecht) sowie 
der Verwertung durch Datenbanken oder ähnliche 
Einrichtungen, des Rechts der Vervielfältigung auf Da-
tenträgern jeder Art, der Speicherung in und der Aus-
gabe durch Datenbanken, der Verbreitung von Verviel-
fältigungsstücken an die Benutzer, der Sendung (§ 17 
UrhG), der sonstigen öffentlichen Wiedergabe (§ 18 
UrhG) sowie der öffentlichen Zurverfügungstellung, 
insbesondere über das Internet (§ 18a UrhG). Gemäß 
§ 36 Abs. 2 UrhG erlischt die Ausschließlichkeit des 
eingeräumten Verlagsrechts mit Ablauf des dem Er-
scheinen des Beitrages folgenden Kalenderjahres; 
dies gilt für die Verwertung durch Datenbanken nicht.
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zu den jeweils gültigen Konditionen weiter. Preis-
änderungen und Irrtum vorbehalten.
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***
Zuschriften und redaktionelle Beiträge sind aus-
schließlich an den Hauptverband der allgemein be-
eideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständi-
gen Österreichs, 1010 Wien, 
Doblhoffgasse 3/5, zu richten.

***
Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen die 
Meinung des Autors dar, die sich nicht mit der re-
daktionellen decken muss. 
Bei allen personenbezogenenen Bezeichnungen 
gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.

***
Nichtredaktionelle Beiträge sind mit + gekennzeichnet.
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Anmerkung: Der Beitrag von Architektin Dipl.-Ing.in Bettina Dreier und Mag.a Eva 
Kraut basiert auf ihrem Vortrag bei den Gasteiner Seminaren im Jänner 2024, veranstaltet 
vom Hauptverband der Gerichtssachverständigen und der Vereinigung der österreichi-
schen Richterinnen und Richter in Bad Hofgastein (Salzburg).


